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Merkblatt zum Opferhilfegesetz (OHG) 
Das Opferhilfegesetz (OHG) trat 1993 in Kraft. Es bietet Menschen, die Opfer einer Straftat geworden sind, das Recht auf unentgeltliche Beratung, sieht spezifische Rechte im Strafverfahren sowie Anspruch auf finanzielle Hilfe unter bestimmten Bedingungen vor.

Das Opferhilfegesetz wird durch die Opferhilfeverordnung des Bundes konkretisiert. Massgebend sind die kantonalen Bestimmungen zum OHG, im Kanton Zürich z.B. das kantonale Einführungsgesetz zum Opferhilfegesetz und die kantonale Strafprozessordnung.

Wer ist Opfer gemäss OHG?

Opfer kann jede natürliche Person sein, unabhängig von Alter und Geschlecht. 
Voraussetzung für die Anwendung des OHG ist eine Straftat, mit der die Person in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
Opfer gemäss OHG sind alle Personen, welche durch eine Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden sind, sowie ihre Angehörigen oder den direkt Betroffenen in ähnlicher Weise nahe stehenden Personen.
Wann gilt das OHG? (Örtlicher Geltungsbereich, inklusive Strassenverkehrs-Gesetzgebung)

Wer in der Schweiz Opfer einer Straftat geworden ist, kann in unserem Land Hilfe beanspruchen. Die Nationalität der verletzten Person spielt keine Rolle. Das Begehren um Entschädigung oder Genugtuung ist, innerhalb von zwei Jahren nach dem Ereignis, in dem Kanton zu stellen, in dem die Tat verübt wurde. Tritt der Erfolg im Ausland ein, kommt das OHG nur zur Anwendung, wenn nicht von einem ausländischen Staat Hilfe geleistet wird. Wird die Straftat im Ausland begangen, können nur Schweizer Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz in der Schweiz Entschädigung und Genugtuung erhalten und zwar in ihrem Wohnsitzkanton.

Allgemeine Rechte 
• Als Betroffene können Sie wählen, durch welche kantonal anerkannte Opferhilfe-Beratungsstelle Sie sich beraten und unterstützen lassen wollen. Sie haben Anrecht auf juristische, soziale und psychologische Beratung. 

• Die Leistungen der Beratungsstelle sind kostenlos. Die BeraterNNEN unterstehen der Schweigepflicht. Die Inanspruchnahme von Unterstützung ist unabhängig von einer Strafanzeige. 

• Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie innerhalb von 2 Jahren, seit der letzten Tat, einen Antrag auf finanzielle Entschädigung und Genugtuung stellen. 

Im Falle eines Strafverfahrens haben Sie das Recht: 
• sich zu Einvernahmen bei der Polizei oder den Untersuchungsbehörden durch eine Person Ihrer Wahl begleiten zu lassen 

• zu beantragen, dass Einvernahmen in Abwesenheit des Angeschuldigten stattfinden 

• Aussagen zu verweigern, die Fragen zum Intimbereich betreffen 

• zu beantragen, dass Ihnen wichtige Entscheide, wie zum Beispiel Haftentlassung, Aufhebung der Kontaktsperre usw., mitgeteilt werden 

Sind Sie Opfer sexueller Gewalt, so haben Sie zusätzlich das Recht: 
• zu beantragen, von einer Frau bei Polizei und Untersuchungsbehörden einvernommen zu werden 

• zu verlangen, dass Sie dem Angeschuldigten während des ganzen Strafverfahrens nicht direkt gegenübergestellt werden 

• zu beantragen, dass die Öffentlichkeit von der Gerichtsverhandlung ausgeschlossen wird 

Unser Angebot 
Krisenintervention, Beratung und Unterstützung in Ihrer belastenden Situation durch: 

• Beratung in psychologischen Fragen / psychotherapeutische Krisenintervention und Traumabearbeitung
• Vermittlung von Beratung in rechtlichen und sozialen 

• Begleitung zu Einvernahmen bei Polizei und Untersuchungsbehörden 

• Vermittlung von AnwältInnen, ÄrztInnen, TherapeutInnen 

• Unterstützung bei der Einreichung von Opferhilfegesuchen 
Wohin können sich Opfer von Gewalttaten wenden?
Ein Verzeichnis sämtlicher kantonalen Opferhilfestellen finden Sie unter:

http://www.
· Weinbergstr. 26, 8001 Zürich (044 – 272 82 30)

· Webergasse 45 / Postfach 1062, 8201 Schaffhausen (052 – 624 92 12)
haeuslichegewalt@gmx.ch         www.therapiedschungel.ch 

